
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM INHALT  SEITE  53 

   

10.06.2021 Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Satzung zur 
Durchführung der Gewinnspielvorschriften des Medien-
staatsvertrags (Gewinnspielsatzung – GSS) 

    54 
 

   

10.06.2021 Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Satzung zur 
Durchführung der Werbevorschriften des Medienstaatsver-
trags (Werbesatzung – WerbeS) 

    54 

   

10.06.2021 Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Satzung zur 
Konkretisierung der Zulassungsfreiheit nach § 54 Abs. 1 
des Medienstaatsvertrags (Satzung Zulassungsfreiheit – 
ZFS) 

    54 

   

10.06.2021 Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Satzung über 
die Schlichtungsstelle gemäß § 99 Medienstaatsvertrag 

    54 

   

10.06.2021 Satzung zu europäischen Produktionen gemäß § 77  
Medienstaatsvertrag 

    55 

   

10.06.2021 Richtlinie zur Änderung der Richtlinie zur Förderung von 
Untersuchungen und Erhebungen zu Fragen der Program-
minhalte, insbesondere der Qualität, der Wirtschaftlichkeit 
und der Akzeptanz von Hörfunkprogrammen (Förderrichtli-
nie Funkanalyse) 

    61 

   

10.06.2021 Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung von 
lokalen und regionalen Fernsehangeboten nach dem Baye-
rischen Mediengesetz 

    63 

   

Nr. 3  |  München, den 10. Juni 2021 

Bayerische Landeszentrale 
für neue Medien 

Amtliches Mitteilungsblatt 



 

S. 54 

 

Bekanntmachung über das  
Inkrafttreten der Satzung zur  

Durchführung der Gewinnspielvor-
schriften des Medienstaatsvertrags 

(Gewinnspielsatzung - GSS) 
 
Die Satzung zur Durchführung der Ge-
winnspielvorschriften des Medienstaats-
vertrags (Gewinnspielsatzung - GSS) vom 
11. Februar 2021 (AMBl S. 2) ist am 
15. April 2021 in Kraft getreten. 
 
 
München, den 10. Juni 2021  
 
 
Siegfried Schneider 
   - Präsident - 
 
 

Bekanntmachung über das  
Inkrafttreten der Satzung zur Durch-

führung der Werbevorschriften  
des Medienstaatsvertrags  
(Werbesatzung – WerbeS) 

 
 
Die Satzung zur Durchführung der Wer-
bevorschriften des Medienstaatsvertrags 
(Werbesatzung – WerbeS) vom 11. Feb-
ruar 2021 (AMBl S. 27) ist am 15. April 
2021 in Kraft getreten. 
 
 
München, den 10. Juni 2021  
 
 
Siegfried Schneider 
   - Präsident -   

Bekanntmachung über das  
Inkrafttreten der Satzung zur  

Konkretisierung der Zulassungs- 
freiheit nach § 54 Abs. 1 des  

Medienstaatsvertrags 
(Satzung Zulassungsfreiheit - ZFS) 

 
Die Satzung zur Konkretisierung der Zu-
lassungsfreiheit nach § 54 Abs. 1 des Me-
dienstaatsvertrags (Satzung Zulassungs-
freiheit - ZFS) vom 11. Februar 2021 
(AMBl S. 36) ist am 15. April 2021 in Kraft 
getreten. 
 
 
München, den 10. Juni 2021  
 
 
Siegfried Schneider 
   - Präsident -   
 
 

Bekanntmachung über das  
Inkrafttreten der Satzung über  

die Schlichtungsstelle gemäß § 99 
Medienstaatsvertrag  

 
Die Satzung über die Schlichtungsstelle 
gemäß § 99 Medienstaatsvertrags vom 
11. Februar 2021 (AMBl S. 20) ist am 
15. April 2021 in Kraft getreten. 
 
 
München, den 10. Juni 2021  
 
 
Siegfried Schneider 
   - Präsident -   
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Satzung zu europäischen  
Produktionen gemäß § 77  

Medienstaatsvertrag 
 

Vom 10. Juni 2021 
 
 
Aufgrund von § 77 Satz 4 Medienstaats-
vertrag (MStV) vom 14. bis 28. April 2020 
(GVBl. S. 450, BayRS 02-33-S) erlässt die 
Bayerische Landeszentrale für neue Me-
dien (Landeszentrale) übereinstimmend 
mit den übrigen Landesmedienanstalten 
die folgende Satzung: 
 
 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1  

Zweck, Geltungsbereich 
 

(1) Zweck dieser Satzung ist die Darstel-
lung der Vielfalt im deutschsprachigen 
und europäischen Raum und die Förde-
rung von europäischen Film- und Fern-
sehproduktionen. 
 
(2) Diese Satzung gilt für Anbieter und 
Anbieterinnen fernsehähnlicher Tele-
medien nach Maßgabe des § 1 Abs. 7 
MStV.  
 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung ist 
1. 1Katalog ein von einem Anbieter oder 

einer Anbieterin festgelegtes Gesamt-
angebot von Telemedien in Form einer 
Abfolge bewegter Bilder mit oder ohne 

Ton, unabhängig von deren jeweiliger 
Länge, soweit es sich nicht um eine 
Medienplattform im Sinne des § 2 Abs. 
2 Nr. 14 MStV handelt. 2Inhalte eines 
Katalogs können insbesondere Spiel-
filme, Fernsehspiele, Serien, Nachrich-
ten, Reportagen, Dokumentationen, 
Unterhaltungs-, Informations-, Bil-
dungs-, Beratungs-, Sport- oder Kin-
dersendungen und vergleichbare Pro-
duktionen sein. 3Kein Katalog liegt vor,  

a) wenn audiovisuelle Inhalte lediglich 
im Zusammenhang mit entspre-
chender Textberichterstattung von 
elektronischer Presse veröffentlicht 
werden; dies ist nicht der Fall, wenn 
eine zusätzliche Sammlung solcher 
Inhalte in einem eigenständigen Vi-
deo-Archiv zum individuellen Abruf 
bereitgestellt wird; 
 

b) bei einem Videokanal eines Anbie-
ters oder einer Anbieterin, auf dem 
lediglich kurze Werbevideos für Wa-
ren oder Dienstleistungen dieses 
Anbieters oder dieser Anbieterin ab-
gerufen werden können; 

 
2. Film- und Fernsehproduktion jede für 

die Wiedergabe festgehaltene gestal-
tete Abfolge bewegter Bilder mit oder 
ohne Ton, die bei der Betrachtung den 
Eindruck einer Bewegung hervorruft, 
unabhängig vom gewählten techni-
schen Aufnahme-, Speicher- oder Wie-
dergabeverfahren, einschließlich Nach-
richten, Sportberichte, Spielshows, 
Werbeleistungen; 
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3. 1europäisches Werk eine europäische 
Film- und Fernsehproduktion, das 
heißt 
 
a) eine solche Produktion 

 
aa) aus den Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union; 
 

bb) aus europäischen Drittländern, 
die Vertragsparteien des Euro-
päischen Übereinkommens 
über grenzüberschreitendes 
Fernsehen des Europarates 
sind, sofern dieses Werk die Vo-
raussetzungen nach Satz 2 er-
füllt;  

 
b) eine solche Produktion, die im Rah-

men der zwischen der Europäischen 
Union und Drittländern im audiovi-
suellen Bereich geschlossenen Ab-
kommen in Koproduktion herge-
stellt wird und die den in den einzel-
nen Abkommen jeweils festgelegten 
Voraussetzungen entspricht.  
 

2Produktionen im Sinne von Buchstabe 
a) sind Produktionen, die im Wesentli-
chen in Zusammenarbeit mit in einem 
oder mehreren der in den genannten 
Bestimmungen genannten Staaten an-
sässigen Autoren und Autorinnen so-
wie Arbeitnehmern und Arbeitnehme-
rinnen geschaffen wurden und eine der 
drei folgenden Voraussetzungen erfül-
len:  
 
(1.) sie sind von einem oder mehreren 

in einem bzw. mehreren dieser 
Staaten ansässigen Produzenten 

oder Produzentinnen geschaffen 
worden;  
 
(2.) ihre Produktion wird von ei-

nem oder mehreren in einem 
bzw. mehreren dieser Staaten 
ansässigen Produzenten oder 
Produzentinnen überwacht 
und tatsächlich kontrolliert;  
 

(3.) der Beitrag von Koproduzen-
ten und Koproduzentinnen aus 
diesen Staaten zu den Ge-
samtproduktionskosten be-
trägt mehr als die Hälfte, und 
die Koproduktion wird nicht 
von einem bzw. mehreren au-
ßerhalb dieser Staaten nieder-
gelassenen Produzenten oder 
Produzentinnen kontrolliert.  

 
3Produktionen, die danach keine 
europäischen Film- und Fernseh-
produktionen sind, jedoch im Rah-
men von bilateralen Koprodukti-
onsabkommen zwischen Mitglied-
staaten und Drittländern herge-
stellt werden, werden als europäi-
sche Film- und Fernsehproduktio-
nen betrachtet, sofern die Kopro-
duzenten und Koproduzentinnen 
aus der Europäischen Union einen 
mehrheitlichen Anteil der Gesamt-
produktionskosten tragen und die 
Produktion nicht von einem oder 
mehreren außerhalb des Hoheits-
gebiets der Mitgliedstaaten nie-
dergelassenen Produzenten oder 
Produzentinnen kontrolliert wird;  
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4. Titel in einem Katalog jede Film- und 
Fernsehproduktion, die die Vorausset-
zungen nach Nummer 2 erfüllt mit fol-
genden ergänzenden Maßgaben 
 
a) bei Spiel- und Fernsehfilmen jeder 

Film in einem Katalog; unterschied-
liche Filme in einem Franchise stel-
len unterschiedliche Titel in einem 
Katalog dar; 
 

b) bei Fernsehserien oder anderen For-
maten, die in serieller Form, das 
heißt Episode für Episode, präsen-
tiert werden, eine Fernsehserie oder 
ein Format in serieller Form; hier-
von kann auf begründeten Antrag 
eines Anbieters oder einer Anbiete-
rin fernsehähnlicher Telemedien 
durch die zuständige Landesmedi-
enanstalt durch die Kommission für 
Zulassung und Aufsicht (ZAK) ins-
besondere dann abgewichen wer-
den, wenn in Bezug auf Dauer oder 
Produktionskosten eine Episode mit 
einem Fernsehfilm vergleichbar ist. 

 
 

Zweiter Abschnitt 
Anteil europäischer Werke 

 
§ 3  

Grundsatz, Berechnung 
 
(1) Anbieter und Anbieterinnen fernse-
hähnlicher Telemedien haben in geeigne-
ter Weise sicherzustellen, dass der Anteil 
europäischer Film- und Fernsehprodukti-
onen in ihren Katalogen im Durchschnitt 
von einem Halbjahr mindestens 30 vom 
Hundert entspricht. 

(2) Die Berechnung nach Absatz 1 erfolgt 
auf der Grundlage der Gesamtzahl der Ti-
tel, die in jedem Halbjahr in dem betref-
fenden Katalog für Film- und Fernsehpro-
duktionen zur Verfügung gestellt werden. 
 
(3) Hält ein Anbieter oder eine Anbieterin 
fernsehähnlicher Telemedien mehr als ei-
nen Katalog zum Abruf bereit, ist der An-
teil nach Absatz 1 für jeden Katalog ge-
sondert sicherzustellen. 

 
§ 4  

Anbieter mit geringen Umsätzen 
 

(1) Anbieter oder Anbieterinnen fernse-
hähnlicher Telemedien mit geringen Um-
sätzen im Sinne des § 77 Satz 2 MStV sind 
solche Anbieter oder Anbieterinnen, de-
ren Jahresumsatz 2 Mio. EUR nicht über-
schreitet. 
 
(2) 1Die Angaben, die für die Berechnung 
des finanziellen Schwellenwertes nach 
Absatz 1 herangezogen werden, beziehen 
sich auf den letzten Rechnungsabschluss 
und werden auf Jahresbasis berechnet. 
2Sie werden vom Stichtag des Rech-
nungsabschlusses an berücksichtigt. 3Die 
Höhe des herangezogenen Umsatzes wird 
abzüglich der Mehrwertsteuer (MwSt.) 
und sonstiger indirekter Steuern oder Ab-
gaben berechnet. 

 
§ 5  

Anbieter mit geringen  
Zuschauerzahlen 

 
(1) Ein Anbieter oder eine Anbieterin ei-
nes fernsehähnlichen Telemediums mit 
geringen Zuschauerzahlen im Sinne des 
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§ 77 Satz 2 MStV ist ein Anbieter oder An-
bieterin, dessen oder deren Zahl an Zu-
schauern und Zuschauerinnen in einem 
Jahr weniger als 1 vom Hundert der Ge-
samtzahl der potenziellen Zuschauer und 
Zuschauerinnen in Deutschland in dem 
jeweiligen Marktsegment (Abonnement-
fernsehähnliche Telemedien, werbeba-
sierte fernsehähnliche Telemedien, trans-
aktionsbasierte fernsehähnliche Tele-
medien) beträgt. 
 
(2) 1Im Falle von Abonnement-Tele-
medien wird die Zahl an Zuschauern und 
Zuschauerinnen nach Absatz 1 durch die 
Anzahl der Abonnements bestimmt, un-
abhängig davon, ob die Nutzung in einem 
Haushalt durch mehrere Personen erfolgt. 
2Sofern es sich hierbei nicht um ein Abon-
nement-Telemedium handelt, wird die 
Zahl an Zuschauern und Zuschauerinnen 
im Fall von werbefinanzierten Telemedien 
durch die Anzahl der Nutzer und Nutzerin-
nen bestimmt. 3Bei Transaktions-Tele-
medien wird die Zahl an Zuschauern und 
Zuschauerinnen durch die Anzahl der für 
einen Einzelabruf zahlenden Kunden und 
Kundinnen bestimmt. 
 
(3) Für die Gesamtzahl der potenziellen 
Zuschauer und Zuschauerinnen im Sinne 
des Absatzes 1 wird die Anzahl der Perso-
nen zugrunde gelegt, die eine Zugangs-
möglichkeit zu fernsehähnlichen Tele-
medien haben. 
 

 
 
 
 
 

§ 6  
Ausnahme wegen der Art oder des 

Themas des fernsehähnlichen  
Telemediums 

 
(1) Auf Antrag des Anbieters oder der An-
bieterin eines fernsehähnlichen Telemedi-
ums kann die zuständige Landesmedien-
anstalt durch die ZAK diesen oder diese 
von der Pflicht nach § 3 zeitlich befristet 
befreien, wenn  
 
1. der Anbieter oder die Anbieterin noch 

nicht länger als ein Jahr das Teleme-
dium zur Nutzung bereit hält oder 

2. der Marktanteil des Anbieters oder An-
bieterin unter drei von Hundert liegt o-
der 

3. der Anbieter oder die Anbieterin einen 
Spartenkatalog zum Abruf von Film- 
und Fernsehproduktionen bereithält, 
bei dem mindestens 75 vom Hundert 
der gesamten verfügbaren Programm-
zeit einem speziellen Thema aus den 
Bereichen Bildung, Beratung oder In-
formation für ein begrenztes Publikum 
gewidmet ist. 

 
(2) Der Anbieter oder die Anbieterin ist 
zur Darlegung und zum Beweis des Vor-
liegens der Voraussetzungen nach Absatz 
1 verpflichtet; in den Fällen der Nummer 
3 muss dabei glaubhaft gemacht werden, 
dass europäische Werke, die in Einklang 
mit der redaktionellen Ausrichtung des 
Katalogs stehen, im Markt nicht in ausrei-
chendem Umfang zur Verfügung stehen, 
um die gesetzliche Anforderung zu erfül-
len. 
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(3) Die Pflicht nach § 3 gilt nicht für Me-
diatheken von privaten Rundfunkveran-
staltern, die sich ausschließlich an ein lo-
kales Publikum richten. 

 
 

Dritter Abschnitt 
Herausstellung europäischer Werke 

 
§ 7  

Angemessene Herausstellung 
 
(1) 1Europäische Werke sind durch Anbie-
ter und Anbieterinnen fernsehähnlicher 
Telemedien angemessen in deutscher 
Sprache herauszustellen. 2Zur Heraus-
stellung gehört, dass europäische Werke 
durch Erleichterung des Zugangs zu die-
sen Werken gefördert werden.  
 
(2) 1Die Beurteilung, ob die Verpflichtung 
zur angemessenen Herausstellung erfüllt 
wird, basiert auf einer Gesamtbetrach-
tung aller diesbezüglichen Maßnahmen 
des Anbieters oder der Anbieterin. 2Eine 
Herausstellung kann insbesondere ge-
währleistet werden durch die Einrichtung 
eines speziellen Bereichs für europäische 
Werke, der von der Hauptseite des Tele-
mediums aus leicht wahrnehmbar, unmit-
telbar erreichbar und ständig verfügbar 
ist, in Verbindung mit 
 
1. der Möglichkeit, mit dem als Bestand-

teil dieses Telemediums verfügbaren 
Suchwerkzeug nach europäischen 
Werken zu suchen oder 

2. einer Präsenz europäischer Werke von 
30 vom Hundert auf der Hauptseite des 
Telemediums in Kategorien, die der 
Orientierung des Nutzers dienen, wie 

z.B. „Neuheiten“, „Aktuelle Highlights“ 
„Die besten Filme/Serien der…“ „Emp-
fehlungen“, „Beliebt“. 

 
 

Vierter Abschnitt  
Verfahrensgrundsätze 

 
§ 8 

Auskunftsrechte  
 
(1) Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit 
kann die zuständige Landesmedienanstalt 
durch die ZAK nach § 104 Abs. 12 in Ver-
bindung mit § 56 MStV insbesondere fol-
gende Angaben verlangen: 
 
1. Angaben über den Katalog sowie Art 

und Thema eines fernsehähnlichen Te-
lemediums, insbesondere eine Liste 
mit nach Nationalitäten geordneten 
Werken, die im Katalog während eines 
Halbjahres verfügbar waren; 

2. Angaben über die Titel, die in jedem 
Halbjahr in dem betreffenden Katalog 
für Film- und Fernsehproduktionen so-
wie für europäische Film- und Fernseh-
produktionen zur Verfügung gestellt 
werden; 

3. Angaben über den Umsatz und die Ein-
nahmen des Anbieters oder der Anbie-
terin eines fernsehähnlichen Telemedi-
ums; 

4. Angaben über die Zahl von Zuschauern 
und Zuschauerinnen gemäß § 5 Abs. 2 
sowie die Abrufzahlen von europäi-
schen und nicht-europäischen Film- 
und Fernsehproduktionen eines fern-
sehähnlichen Telemediums; 
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5. Angaben über die Art und Weise der 
Herausstellung europäischer Werke in 
einem fernsehähnlichen Telemedium. 

 
(2) 1Soweit es zur Erfüllung der in dieser 
Satzung der zuständigen Landesmedien-
anstalt übertragenen Aufgaben erforder-
lich ist, kann diese bis zum Eintritt der Be-
standskraft ihrer Entscheidung von Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigun-
gen die Erteilung von Auskünften sowie 
die Herausgabe von Unterlagen verlan-
gen. 2Die Unternehmen und Unterneh-
mensvereinigungen sind verpflichtet, 
diese innerhalb einer angemessenen Frist 
zu erteilen oder herauszugeben. 3Die Ver-
pflichtung erstreckt sich auf alle Informa-
tionen und Unterlagen, die dem Unter-
nehmen oder der Unternehmensvereini-
gung zugänglich sind. 4Die zuständige 
Landesmedienanstalt kann vorgeben, in 
welcher Form die Auskünfte zu erteilen 
sind. 5Vertreter des Unternehmens oder 
der Unternehmensvereinigung können 
von der zuständigen Landesmedienan-
stalt zu einer Befragung bestellt werden. 
6Gegenüber juristischen Personen sowie 
Personenvereinigungen, die keine Unter-
nehmen oder Unternehmensvereinigun-
gen sind, gelten die Sätze 1 bis 5 entspre-
chend. 7Im Übrigen gelten § 59 Abs. 2 bis 
4 und 5 Satz 2 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) entspre-
chend.  
 

 
 
 
 
 
 

§ 9  
Aufsichtsmaßnahmen bei  

Rechtsverstößen 
 

(1) 1Verstößt ein Anbieter oder eine An-
bieterin eines fernsehähnlichen Telemedi-
ums, der oder die nicht nach dieser Sat-
zung von der Verpflichtung nach § 77 
Satz 1 MStV ausgenommen ist, gegen 
§ 77 MStV oder gegen diese Satzung, 
kann die zuständige Landesmedienanstalt 
durch die ZAK dem Anbieter oder der An-
bieterin zunächst unter Setzung einer an-
gemessenen Frist Gelegenheit zur Nach-
besserung geben. 2Dauert dieser Verstoß 
an, sind die erforderlichen Maßnahmen 
nach § 109 MStV zu treffen. 
 
(2) 1Eine Untersagung oder Sperrung darf 
nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer 
Verhältnis zur Bedeutung des Angebots 
für den Anbieter oder die Anbieterin und 
die Allgemeinheit steht. 2Eine Untersa-
gung oder Sperrung darf nur erfolgen, 
wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise er-
reicht werden kann. 3Die Untersagung  
oder Sperrung ist, soweit ihr Zweck 
dadurch erreicht werden kann, auf be-
stimmte Arten und Teile von Angeboten 
oder zeitlich zu beschränken. 4Eine Ent-
schädigung für Vermögensnachteile 
durch die Untersagung oder Sperrung 
wird nicht gewährt.  
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Fünfter Abschnitt 
Schlussbestimmung 

 
§ 10  

Inkrafttreten 
 

1Diese Satzung tritt am 1. Juli 2021 in 
Kraft. 2Sind bis zum 30. Juni 2021 über-
einstimmende Satzungen nicht von allen 
Landesmedienanstalten erlassen und ver-
öffentlicht worden, wird diese Satzung 
gegenstandslos. 3Der Vorsitzende der Di-
rektorenkonferenz der Landesmedienan-
stalten (DLM) veröffentlicht im Internet-
auftritt unter der Dachmarke „die medi-
enanstalten“, ob alle Landesmedienan-
stalten innerhalb der Frist des Satzes 2 
übereinstimmende Satzungen erlassen 
und veröffentlicht haben. 
 
München, den 10. Juni 2021 
 
 
Siegfried Schneider 

- Präsident - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlinie zur Änderung der  
Richtlinie zur Förderung von  

Untersuchungen und Erhebungen  
zu Fragen der Programminhalte,  
insbesondere der Qualität, der  

Wirtschaftlichkeit und der Akzeptanz 
von Hörfunkprogrammen 

(Förderrichtlinie Funkanalyse) 
 

Vom 10. Juni 2021 
 
Auf Grund Art. 11 Abs. 2 Nr. 2 des Geset-
zes über die Entwicklung, Förderung und 
Veranstaltung privater Rundfunkange-
bote und anderer Telemedien in Bayern 
(Bayerisches Mediengesetz – BayMG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Oktober 2003 (GVBl. S. 799 – BayRS 
2251-4-S), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 674) 
erlässt die Bayerische Landeszentrale für 
neue Medien (Landeszentrale) folgende 
Richtlinie 
 

§ 1 
Änderung der Förderrichtlinie  

Funkanalyse 
 
Die Richtlinie zur Förderung von Untersu-
chungen und Erhebungen zu Fragen der 
Programminhalte, insbesondere der Qua-
lität, der Wirtschaftlichkeit und der Ak-
zeptanz von Hörfunkprogrammen vom 
6. Juni 2019 (AMBl 2019, S. 10) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Die Bezeichnung der Richtlinie erhält 

folgende Fassung: 
 
„Richtlinie zur Förderung von Untersu-
chungen und Erhebungen zu Fragen 
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der Programminhalte, insbesondere 
der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und 
der Akzeptanz von Hörfunk- und Fern-
sehprogrammen nach dem Bayeri-
schen Mediengesetz (Förderrichtlinie 
Funkanalyse)„ 
 

2. Nr. 2.1 wird wie folgt gefasst: 
 
„1Gefördert wird maximal jährlich eine 
bayernweite Untersuchung im Sinne 
des Art. 11 Abs. 2 Nr. 2 BayMG für Hör-
funk- und Fernsehprogramme. 2Die 
Landeszentrale wird für die Förderung 
der Untersuchungen jährlich jeweils ei-
nen festen Betrag in den Haushalt ein-
stellen. 3Die Förderung erfolgt als Pro-
jektförderung. 4Antragsberechtigte er-
halten eine anteilige Förderung der von 
ihnen für die Untersuchungen und Er-
hebungen an den oder die Dienstleister 
zu leistenden Zahlungen.“ 
 

3. Nr. 2.2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Landeszentrale ist berechtigt, 
ausstehende Fördergelder mit Forde-
rungen, die ihr gegen den Zuwen-
dungsempfänger zustehen und bereits 
ausgereichte Fördergelder mit Forde-
rungen, die dem Zuwendungsempfän-
ger gegenüber der Landeszentrale zu-
stehen, zu verrechnen.“ 

 
4. In Nr. 3.3 werden in Satz 1 ein die 

Worte „Spätestens innerhalb von zwei 
Wochen“ gestrichen. 

 
5. Nr. 3.4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 
 

 

„Die Landeszentrale teilt den Anbietern 
der Hörfunk- sowie der Fernsehpro-
gramme jährlich bis zum 31. Januar 
den im Haushalt für die Förderung zur 
Verfügung stehenden Betrag für das 
laufende Jahr mit.“ 

 
6. In Nr. 4.2 Satz 3 werden die Worte „die 

in ihrem Internetangebot bekanntzu-
machen ist“ durch die Worte „die den 
Anbietern mit einer Vorlaufzeit von 
mindestens zwei Monaten schriftlich 
bekanntgegeben wird“ ersetzt. 
 

7. In Nr. 5 wird eine neue Nr. 5.3 ange-
fügt: 
 
„5.3 Die Landeszentrale kann Ab-
schlagszahlungen leisten, wenn die zu-
künftigen Verpflichtungen der Anbieter 
feststehen.“ 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Richtlinie tritt am 15. Juni 2021 in 
Kraft. 
 
München, den 10. Juni 2021 
 
 
Siegfried Schneider 

- Präsident - 
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Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Förderung von lokalen  

und regionalen Fernsehangeboten 
nach dem Bayerischen Mediengesetz  

 
Vom 10. Juni 2021 

 
Auf Grund Art. 23 Abs. 12 des Gesetzes 
über die Entwicklung, Förderung und Ver-
anstaltung privater Rundfunkangebote 
und anderer Telemedien in Bayern (Bay-
erisches Mediengesetz – BayMG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
Oktober 2003 (GVBl. S. 799 – BayRS 
2251-4-S), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 674) 
erlässt die Bayerische Landeszentrale für 
neue Medien (Landeszentrale) folgende 
Satzung: 
 

§ 1  
Änderung der Fördersatzung 

 
Die Satzung über die Förderung von loka-
len und regionalen Fernsehangeboten 
nach dem Bayerischen Mediengesetz 
(Fördersatzung – FöS) vom 17. Dezember 
2007 (StAnz Nr. 51/52 vom 21.12.2007), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 15. 
Dezember 2017 (AMBl 2017, S. 62) wird 
wie folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 1 Satz 2 wird die Zahl 3 

durch die Zahl 2 ersetzt. 
 

2. § 10 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
1Förderfähig sind Ausgaben für die 
Verbreitung in Breitbandkabelanlagen, 
einschließlich für die IP-Verbreitung, 

für die drahtlose Verbreitung über erd-
gebundene Sender (DVB-T2) und für 
die Verbreitung über Satellit. 2Vorran-
gig werden die Satelliten- und die Ka-
belverbreitung gefördert. 3Für die Stei-
gerung der IP-Reichweite sowie die 
Verbesserung der Verfügbarkeit und 
Auffindbarkeit auf digitalen Plattfor-
men und Benutzeroberflächen können 
Fördermittel auch für Pilotprojekte und 
Regelbetrieb eingesetzt werden. 
 

3. § 12 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
1Die Verteilung des für die Anbieter zur 
Verfügung stehenden Gesamtförder-
betrags erfolgt unter Berücksichtigung 
der Herstellungskosten der betrauten 
Sendezeit. 2Übergangsweise können 
Kompensations- und Kooperationsfak-
toren berücksichtigt werden. 3Bei den 
anzusetzenden Herstellungskosten 
werden die Besonderheiten des jewei-
ligen Versorgungsgebiets, insbeson-
dere orts- und personenvariable Kos-
ten in Verbindung mit der regionalen 
Kaufkraft, berücksichtigt. 4Der errech-
nete Fehlbedarf eines Anbieters bildet 
sich aus der Differenz seiner Erlöse und 
Aufwendungen im betrauten Pro-
gramm. 5Die Herstellungskosten in je-
dem Versorgungsgebiet werden jähr-
lich ermittelt. 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Juli 2021 in 
Kraft 
 
München, den 10. Juni 2021 
 
 
Siegfried Schneider 

- Präsident - 
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